
 § 27 (1) Tritt nach dem Abschluß des Vertrages unabhängig vom Willen des Versicherungsnehmers
 eine Erhöhung der Gefahr ein, so ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter
 Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zu kündigen.

 Das  Kündigungsrecht  erlischt,  wenn  es nicht innerhalb eines Monates von dem Zeipunkt an ausgeübt
 wird, in dem der Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt hat, oder wenn der Zustand
 wiederhergestellt ist, der vor der Erhöhung bestanden hat.
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